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Amtliche Bekanntmachungen 
 

Rechtsamt 
 

203/2024 

Organisationsverfügungen 
des Oberbürgermeisters zu den neuen Schiedsamtsbezirken I bis IX 

 
Herr Oberbürgermeister hat am 11. Oktober 2024 die Organisationsentscheidungen getrof-
fen, gemäß dem Ratsbeschluss vom 26. Juni 2024 zur Verringerung der Schiedsamtsbezirke 
 

• zum 23. November 2024 aus den bisherigen Schiedsamtsbezirken 1/I und 2/I den 
neuen Schiedsamtsbezirk I zu bilden, 
 

• mit Bekanntmachung aus den bisherigen Schiedsamtsbezirken 3/II und 4/II den 
neuen Schiedsamtsbezirk II zu bilden, 

 
• mit Bekanntmachung aus den bisherigen Schiedsamtsbezirken 5/III, 6/III und 7/III den 

neuen Schiedsamtsbezirk III zu bilden, 
 

 
• mit Bekanntmachung aus den bisherigen Schiedsamtsbezirken 8/IV, 9/IV und 10/IV 

den neuen Schiedsamtsbezirk IV zu bilden, 
 

• mit Bekanntmachung aus den bisherigen Schiedsamtsbezirken 11/V und 12/V den 
neuen Schiedsamtsbezirk V zu bilden, 
 

 
• mit Bekanntmachung aus den bisherigen Schiedsamtsbezirken 13/VI und 14/VI den 

neuen Schiedsamtsbezirk VI zu bilden, 
 
• zum 12. November 2024 aus den bisherigen Schiedsamtsbezirken 15/VII und 16/VII 

den neuen Schiedsamtsbezirk VII zu bilden. 
 
Ergänzend wird darauf hingewiesen, dass mit dem Ratsbeschluss bereits der Schiedsamts-
bezirk 17/VIII in den neuen Schiedsamtsbezirk VIII und der Schiedsamtsbezirk 18/IX in den 
Schiedsamtsbezirk IX umbenannt wurden. 
 
11.10.2024 Dr. von Loewenich 
 Fachbereichsleiterin 
 88-30 000 
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Sonstige Bekanntmachungen 
 

Sparkasse Essen 
 

204/2024 

Aufgebote von Sparurkunden 
 
Folgende von uns ausgestellte Sparurkunden sollen für kraftlos erklärt werden: 
 
 300 149 979 1 300 259 391 5 
 312 116 047 1 300 011 140 5 
 371 105 794 7 300 223 426 2 
 
An die Inhaber dieser Sparurkunden ergeht die Aufforderung, binnen 3 Monaten ihre Rechte 
unter Vorlegung der Sparurkunde anzumelden; andernfalls werden die Sparurkunden für 
kraftlos erklärt. 
 
Essen, den 10.10.2024 Sparkasse Essen 
 Erler Oster 
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Öffentliche Zustellungen 
 

205/2024 

Liste der öffentlichen Zustellungen 
 
Zum Zwecke der öffentlichen Zustellung gem. § 10 des Verwaltungszustellungsgesetzes 
vom 12.08.2005 (BGBl. I S. 2354) in Verbindung mit § 1 des Landeszustellungsgesetzes 
NRW vom 07.03.2006 (GV. NRW. S. 94) in der jeweils gültigen Fassung wird für Nachge-
nannte(n) die Bekanntmachung eines Schreibens an der Anschlagtafel im Erdgeschoss des 
Rathauses, Porscheplatz 1, ausgehändigt. 
 
Name, Vorname letzte bekannte Anschrift zuständiges Amt 
 
Aliyan, Shadi Im Westerbruch 73 JobCenter Essen Nord-Ost, 
 45327 Essen  88-56 407 
 
Alrajab, Waad  Jugendamt, 
   88-51 268 
 
Cirlan, Stefan  Jugendamt, 
   88-51 634 
 
Eregbowa, Steve  Jugendamt, 
   88-51 636 
 
Gündüz, Gianluca Mommsenstr. 40 JobCenter Essen West, 
 45144 Essen  88-56 930 
 
Gündüz, Gianluca Mommsenstr. 40 JobCenter Essen West, 
 45144 Essen  88-56 930 
 
Hoffmann, Stefan Daniel  Jugendamt, 
   88-51 636 
 
Katseli, Giannoula Franziskanerstr. 8 JobCenter Essen West, 
 45139 Essen  88-56 912 
 
Krenz, Carsten Zweite Schockenhecke 32 Veterinär- und Lebensmittel- 
 45329 Essen überwachungsamt, 
   88-59 602 
 
Özbey, Deniz  Jugendamt, 
   88-51 638 
 
Oshowski, Leon Preisstr. 26 JobCenter Essen Mitte, 
 45355 Essen  88-56 133 
 
Ouahaalou, Meziane  Jugendamt, 
   88-51 276 
 
Winkels, Dennis  Jugendamt, 
   88-51 648 
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Es wird darauf hingewiesen, dass das jeweilige Schriftstück zwei Wochen nach Aushang der 
Benachrichtigung als zugestellt gilt. 
 
 




